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Cleingeroerbe p igun gaben unb baß bie ©eroerbe»

mufeen biefem ebenfo fegr, roenn nid^t megr beifte£)en follten.
S5Ba8 loir itt SBtntertgnr unb Sern gaben, läßt fid) nicht
überall burcgfügren, mangels ber erforberlicgen (Kittel. Sie
©emerbemufeen follten baber banadj trauten, igr SBirîungS»
gebiet aud) über bie CantonSgrencen hinaus auSpbegnen
unb in getoiffer ®infid)t p teilen, loa? mit Kiidficgt auf bie
bebeutenbe SöunbeSfubBention aud) formell ptreffenb erfdjeine.
(Bon einheitlichen, gemeinfam aufgefteHten ©efidjtspunften aus
follten unfere ©eroerbemufeen miteinanber roirfen.

§r. Dberft (pub er ift ebenfalls ber (Keinung, baß mir
nidjt aüpfegr becentralifieren follten. 3Bir tönnen nicht an
jebem Drt eine Sammlung bon (Kotoren unb SQ3erf§eug=

mafcbinen mit tedpifdjer KuSfunfiSftelle errichten," aber auf
bie beftebenben ©emerbemufeen aufbauen.

(pr. Krof. Steifer fdjlägt folgenbe Kefolution bor:
„Sie beuttge Conferenc ift ber lleberceugung, baß bie

©emerbemufeen bie rid&tigen Stellen finb, um baS Clein»
gemerbe über ben 33epg bon (Kafdjinen, (Kotoren unb
fÇabrifaten p informieren unb p biefem guiecfe «"<5

SöanberBorträge ober SpecialauSfteüungen p beranftalten."
(Huf Slntrag beS §rn. (öooS gegger mirb folgenber

3ufag befcbloffen: „©ine Concentration auf beftimmte SLbätig=

feitSgebiete ift bei ber Organifation ber ©emerbemufeen
münfcbbar."

@8 mirb nun bie Sisfuffion eröffnet über bie g m e i t e

fraget
„2Bip tonnten bie finangiellen (Kittel pr Surchfügrung

folcber Seftrebungen befcbafft roerben? (Surd) birefte Special»
Beiträge beS" (BunbeS, ber Cantone unb ©emeinben ober aus
ben bereits gemäbrten Seiträgen an bie genannten gnftitute,
ober auS Ißrioatmitteln?)"

&r. Sßrof. Steifer bemertt, baß eS ben (panbroertern bei
ber KuSroagl geeigneter (Kotoren in ber Stege! meniger an
SluSroagl feble a!8 an ©elb. Sin einigen Orten Bereinigen
fi<b bie (panbwerEer, um gemeinfam (Kotoren ober SBerfpug»
mafd)inen anpfcbaffeu ober p Bermenben. Stacb bem Sei*
fpiel beS gemeinnügigen „(pauSüerbienftoerein für 3ürid) unb
Umgebung", meldjer armern gamilien (Kafdjinen auf 2tb=

pblung Berfauft unb bamit ben (pauSüerbienft ber grauen
förbert, foüte unbemittelten (panbroerEern burd) SBripatgülfe
bie Slnfdjaffung bon IKerEceugmafdjinen erleidjtert merben
tonnen.

§r. SireElor 233 i I b freut fid) über biefe praftifcge Sln=

regung. KegnlicgeS gefdjege im ©roßberpgtum Saben, roo
ben Born Staate fuboentionierten ßebrmeiftern aus Staats»
mittein (Kafdjinen gegen Kbpglung pr Verfügung gefieHt
merbtn.

(pr. Oberft (puber teilt mit, baß KegnlicbeS aud) in
Defterreicb Bom t. ©emerbemufeum aus beabficbttgt merbe.

©in gemeinnügigeS gnftitut p biefem 3mecte erachtet er nid)t
als angegeigt ; bie (panbwerEer mürben eine berartige §ülfe
a!§ SUmofen anfeben unb üerfcgmäben. Sagegen tonnten,
mie in Saben unb Defterreid), auch bei uns ben (panbroerEern
mit StaatSbülfe unb burcb (KitroirEung ber ©emerbemufeen
bie Sefdjaffung Bon (Kotoren nnb 2BerEceugmafd)tnen errnög»

lid)t merben. (@d)luß folgt.)

Setôanbêtoefen.
tBerufSlegrc beim (Keiftet. (Officielle (Kitteilung bes

SetretariateS beS Schwerer. ©emerbeBereinS.) SiS cum feft»
gefegten Sermin (15. ganuar) finb 70 Slnmelbungen für
(Bewerbung um einen 3ufd)uß cum Segrgelb eingegangen.
Ser ausgefegte Crebit Bon gr. 2000 reicht febod) nur für
bödjfienS 10 (Bewerber. Sie SlnmelbungSlifte ift nunmebr
abgefdjloffen unb eS müffen bie nod) einlangenben Knmel»
bungen außer 23erücEfidjtigung fallen. Sie 2BagI burd) ben

©entraloorftanb tann nid^t Bor (Kitte gebruar ftattfinben.
©S mirb allen Singemelbeten ba§ Stefultat angegeigt roerben.

Ser 3ürd)er ©ewerbebereht erflärte ftcb in einer Ser=

fammlung bom (Kontag 2Ibenb gegen ben (BefägigungSauSroeiS
im §anbroerf. ®S mürbe mitgeteilt, baß bemnädjft bie

'

©röffnung eines beutfcben (KufterlagerS in 3üiW beoorftebe.
©efeglidje (Kittel, btefeS (Kufterlager cu Berbieten, gebe eS

nicbt. Kacb ber (Kitteilung eines (KitgliebeS beS engern
StabtrateS trägt man fidj im Stabtrate mit bem ©ebanfen,
auf bem ©ebiete ber Stabt 3üricb ben ©ebraud) Bon (ßetrol»
motoren cu Berbieten.

Ser fdjroeicerifdje ©emerbeBerein but an bie Settionen
einen gragebogen betreffenb bie allgemeine Sage unb ®nt«

midelung beS CleingemerbeS in ben gabren 1890—1894
cur Seantmortung gefanbt. Ueber biefe weitläufige (Katerie
referierte §err gngenieur Slum in febr einläßlicher 233eife.

Sie Slenberuugen ber coHfolitifcben SSerbältniffe, führte ber

(Referent aus, laffen fid) fd)on jegt approrimatiB beurteilen
unb ctuar babin, baß ber franpfifdje Slbfag curücfgegangen,
ber beutfcbe bagegen pgenommen bat. Suröbfcbnittlidb bat
bas ©ewerbe nom 3ollfneg mehr Kugen als Sthaben banon

getragen. Seiber leibet unter ben ungünftigen 3oÜDerb)ältniffen
bie ©roßinbuftrie ; mit einer ©iinftigergeftaltung werbe auch

bem Cleingemerbe gebient. Sie grage, ob bie Srebttberbältniffe,
namentlid) in 23egug auf fürcere 3u^lungSfriften, gitnftigere
Capitalbefibaffungen ec. fidj gebeffert haben, beantwortete
S3lum mit ga. Sie Biertelfäbrlidie gußlung fei cum größten
Seil, immerbin noch nicgt genügenb, eingeführt. Sind) bie

gewerblichen gortbilbungS» unb gadlfcbulen fommen bem

Cleingemerbe cu gute; infolge ber ©entraltfation haben fid)
bie ©emerbefdjulen außerorbentlid) günftig entmidelt. Sie
Sicherung ber SEßafferfräfte müffe eine ber nädjften Slufgaben
ber Stabt bilben. Sind) baS SubmiffionSmefen mürbe berührt
unb ber befannten Sßraftifen ermähnt. _gn ber StSfujfion
mar man allgemein ber (Keinung, baß bei Vergebung Bon
Slrbeiten bie Angebote Beröffentli^t merben follten. SaS
(Kinbeftatgebot füllte nidbt auSfchlaggebenb fein. Sie Sebörben
namentlich hätten bie (ßfl'djt, in ber (ßrüfung ber ©ingaben
oorfidbtiger c« fein.

Sie legted gaßr neu gegrünbete Unfallfaffe fthmeij.
Scgreinernteifter bat im erften (palbjabre ihres SeftebenS
(1. guli bis 31. Secember 1893) 57 Sßolicen abgefchloffen
mit einer Besicherten Capitalfumme Bon runb 600,000 gr.
unb einer gahreSprämie Bon 10,464 gr. (Kebrere neue
SerficherungSabfcblüffe fteben nahe beoor. Sie ©innabmen
an ©intrittS* unb (JColicengebübren beciffern fid) auf gr.
4992, bie gefamten SluSgaben auf gr. 4672. 07. 3lu ®nt=

fcgäbigungen bat bie Caffe bis fegt auSbecaglt 3754 gr. 27 Kp.
J. ©emerbeberetn Stgaffljaufen. ©s gaben ficg cur

bieSiägrigen SegrlingSprüfung angemetbet: 2 Steinmegen,
2 (Kobelfcgreiner, 4 (Kater, 2 SJudjbtnber, 1 Scgmieb,
1 föafuer, 1 3tmmermann, 2 Spengler, 1 Schreiner, 3 (Ke=

chanifer, 1 Sapecterer, 1 3i«ngießer, 1 Schubmacher, total 22;
gegenüber 23 im (Boriagre. (ßräfibent ber 8egrlingSprü=
futtgSfommiffton ift, wie feit gagren, (pr. 233if<her, (Kaler=
meifter.

(Beridjt iiöcr neue patente.
SDtitgeteitt bureg ba§ gntent. (gatentbureau »on Jeimann u. So.
in Oppeln. (ülu§fiinfte unb (Rat in (gatentfacben ergalten bie

Stbonnenten biefeS S3Iatte8 gratis.)
(perr §ugo Steiner in CönigSgütte o. S. gat einen (8or=

fegub für Sägemafd)tnen unter Kr. 77,291 patentiert erhalten.
Kadj üorliegenber ©rfinbung mirb ein p burdjfägenber SSaunt*

ftamm auf Bier SBagen, bie burch eine enblofe Cette ange»
trieben merben, burch baS ©atter ginburchgefübrt, unb c®ar
bergeftalt, baß ber Stamm ftetS auf c«wten berfelben ruht.

Sie 3citgnung c«0t in fegematifeger SarfteHung ben 23or=

fegub beS (BanmftammeS. SaS ©atter ift in biefem gaße als
(poripntal» unb 23erti£algatter in bemfelben Kähmen Bereinigt
gebadet. Ser KWrieb !ann beliebig bureg 3agnräber, Cur»
beln, Kiemenfcgeiben u. f. m. erfolgen. (Bon ber (Kafcgine
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Kleingewerbe zu thun haben und daß die Gewerbe-
museen diesem ebenso sehr, wenn nicht mehr beistehen sollten.
Was wir in Winterthur und Bern haben, läßt sich nicht
überall durchführen, mangels der erforderlichen Mittel. Die
Gewerbemuseen sollten daher danach trachten, ihr Wirkungs-
gebiet auch über die Kantonsgrenzen hinaus auszudehnen
und in gewisser Hinsicht zu teilen, was mit Rücksicht auf die
bedeutende Bundessubvention auch formell zutreffend erscheine.

Von einheitlichen, gemeinsam aufgestellten Gesichtspunkten aus
sollten unsere Gewerbemuseen miteinander wirken.

Hr. Oberst H u ber ist ebenfalls der Meinung, daß wir
nicht allzusehr decentralisieren sollten. Wir können nicht an
jedem Ort eine Sammlung von Motoren und Werkzeug-
Maschinen mit technischer Auskunftsstelle errichten,^ aber auf
die bestehenden Gewerbemuseen aufbauen.

Hr. Prof. Reifer schlägt folgende Resolution vor:
„Die heutige Konferenz ist der Ueberzeugung, daß die

Gewerbemuseen die richtigen Stellen sind, um das Klein-
gewerbe über den Bezug von Maschinen, Motoren und
Fabrikaten zu informieren und zu diesem Zwecke auch

Wandervorträge oder Specialausstellungen zu veranstalten."
Auf Antrag des Hrn. Boos-Jegher wird folgender

Zusatz beschlossen: „Eine Konzentration auf bestimmte Thätig-
keitsgebiete ist bei der Organisation der Gewerbemuseen
wünschbar."

Es wird nun die Diskussion eröffnet über die zweite
Frage:

„Wie könnten die finanziellen Mittel zur Durchführung
solcher Bestrebungen beschafft werden? (Durch direkte Special-
Beiträge des' Bundes, der Kantone und Gemeinden oder aus
den bereits gewährten Beiträgen an die genannten Institute,
oder aus Privatmitteln?)"

Hr. Prof. Reifer bemerkt, daß es den Handwerkern bei
der Auswahl geeigneter Motoren in der Regel weniger an
Auswahl fehle als an Geld. An einigen Orten vereinigen
sich die Handwerker, um gemeinsam Motoren oder Werkzeug-
Maschinen anzuschaffen oder zu verwenden. Nach dem Bei-
spiel des gemeinnützigen „Hausverdienstoerein für Zürich und
Umgebung", welcher ärmern Familien Maschinen auf Ab-
zahlung verkauft und damit den Hausverdienst der Frauen
fördert, sollte unbemittelten Handwerkern durch Privathülfe
die Anschaffung von Werkzeugmaschinen erleichtert werden
können.

Hr. Direktor Wild freut sich über diese praktische An-
regung. Aehnliches geschehe im Großherzogtum Baden, wo
den vom Staate subventionierten Lehrmeistern aus Staats-
Mitteln Maschinen gegen Abzahlung zur Verfügung gestellt
werden.

Hr. Oberst Huber teilt mit, daß Aehnliches auch in
Oesterreich vom k. Gewerbemuseum aus beabsichtigt werde.

Ein gemeinnütziges Institut zu diesem Zwecke erachtet er nicht
als angezeigt; die Handwerker würden eine derartige Hülfe
als Almosen ansehen und verschmähen. Dagegen könnten,
wie in Baden und Oesterreich, auch bei uns den Handwerkern
mit Staatshülfe und durch Mitwirkung der Gewerbemuseen
die Beschaffung von Motoren und Werkzeugmaschinen ermög-
licht werden. (Schluß folgt.)

Verbandswesen.
Berufslehre beim Meister. (Offizielle Mitteilung des

Sekretariates des Schweizer. Gewerbevereins.) Bis zum fest-
gesetzten Termin (15. Januar) sind 70 Anmeldungen für
Bewerbung um einen Zuschuß zum Lehrgeld eingegangen.
Der ausgesetzte Kredit von Fr. 2000 reicht jedoch nur für
höchstens 10 Bewerber. Die Anmeldungsliste ist nunmehr
abgeschlossen und es müssen die noch einlangenden Anmel-
düngen außer Berücksichtigung fallen. Die Wahl durch den

Centralvorstand kann nicht vor Mitte Februar stattfinden.
Es wird allen Angemeldeten das Resultat angezeigt werden.

Der Zürcher Gewerbeverein erklärte sich in einer Ver-
sammlung vom Montag Abend gegen den Befähigungsausweis
im Handwerk. Es wurde mitgeteilt, daß demnächst die

Eröffnung eines deutschen Musterlagers in Zürich bevorstehe.
Gesetzliche Mittel, dieses Musftrlager zu verbieten, gebe es

nicht. Nach der Mitteilung eines Mitgliedes des engern
Stadtrates trägt man sich im Stadtrate mit dem Gedanken,
auf dem Gebiete der Stadt Zürich den Gebrauch von Petrol-
motoren zu verbieten.

Der schweizerische Gewerbeverein hat an die Sektionen
einen Fragebogen betreffend die allgemeine Lage und Ent-
Wickelung des Kleingewerbes in den Jahren 1890—1894
zur Beantwortung gesandt. Ueber diese weitläufige Materie
referierte Herr Ingenieur Blum in sehr einläßlicher Weise.
Die Aenderungen der zollpolitischen Verhältnisse, führte der

Referent aus, lassen sich schon jetzt approximativ beurteilen
und zwar dahin, daß der französische Absatz zurückgegangen,
der deutsche dagegen zugenommen hat. Durchschnittlich hat
das Gewerbe vom Zollkrieg mehr Nutzen als Schaden davon
getragen. Leider leidet unter den ungünstigen Zollverhältnissen
die Großindustrie; mit einer Giinstigergestaltung werde auch

dem Kleingewerbe gedient. Die Frage, ob die Kreditverhältnisse,
namentlich in Bezug auf kürzere Zahlungsfristen, günstigere
Kapitalbeschaffungen :c. sich gebessert haben, beantwortete
Blum mit Ja. Die vierteljährliche Zahlung sei zum größten
Teil, immerhin noch nicht genügend, eingeführt. Auch die

gewerblichen Fortbildungs- und Fachschulen kommen dem

Kleingewerbe zu gute; infolge der Centralisation haben sich

die Gewerbeschulen außerordentlich günstig entwickelt. Die
Sicherung der Wasserkräfte müsse eine der nächsten Aufgaben
der Stadt bilden. Auch das Submissionswesen wurde berührt
und der bekannten Praktiken erwähnt. In der Diskussion
war man allgemein der Meinung, daß bei Vergebung von
Arbeiten die Angebote veröffentlicht werden sollten. Das
Mindestongebot sollte nicht ausschlaggebend sein. Die Behörden
namentlich hätten die Pflicht, in der Prüfung der Eingaben
vorsichtiger zu sein.

Die letztes Jahr neu gegründete Unfallkafse schweiz.

Schreinermeister hat im ersten Halbjahre ihres Bestehens

(1. Juli bis 31. Dezember 1893) 57 Policen abgeschlossen

mit einer versicherten Kapitalsumme von rund 600,000 Fr.
und einer Jahresprämie von 10,464 Fr. Mehrere neue
Versicherungsabschlüsse stehen nahe bevor. Die Einnahmen
an Eintritts- und Policengebühren beziffern sich auf Fr.
4992, die gesamten Ausgaben auf Fr. 4672. 07. An Ent-
schädigungen hat die Kasse bis jetzt ausbezahlt 3754 Fr. 27 Rp.

I. Gewerbeverein Schaffhausen. Es haben sich zur
diesjährigen Lehrlingsprüfung angemeldet: 2 Steinmetzen,
2 Möbelschreiner, 4 Maler, 2 Buchbinder, 1 Schmied,
1 Hafner, 1 Zimmermann, 2 Spengler, 1 Schreiner, 3 Me-
chaniker, 1 Tapezierer, 1 Zinngießer, 1 Schuhmacher, total 22;
gegenüber 23 im Vorjahre. Präsident der Lehrlingsprü-
fungskommisston ist, wie seit Jahren, Hr. Wischer, Maler-
meister.

Bericht über neue Patente.
Mitgeteilt durch das Intern. Patentbureau von Heimann u. Co.
in Oppeln. (Auskünfte und Rat in Patentsachen erhalten die

Abonnenten dieses Blattes gratis.)
Herr Hugo Steiner in Königshütte o. S. hat einen Vor-

schub für Sägemaschinen unter Nr. 77,291 patentiert erhalten.
Nach vorliegender Erfindung wird ein zu durchsägender Baum-
stamm auf vier Wagen, die durch eine endlose Kette ange-
trieben werden, durch das Gatter hindurchgeführt, und zwar
dergestalt, daß der Stamm stets aus zweien derselben ruht.

Die Zeichnung zeigt in schematischer Darstellung den Vor-
schub des Baumstammes. Das Gatter ist in diesem Falle als
Horizontal- und Vertikalgatter in demselben Rahmen vereinigt
gedacht. Der Antrieb kann beliebig durch Zahnräder, Kur-
beln, Riemenscheiben u. s. w. erfolgen. Von der Maschine
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